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Verpflichtungserklärung 
zum Verbot audiovisueller oder rein visuellen Übertragungen 

von Automatenspielen 

Nach § 22c Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrages 2021 (GlüStV 2021) ist das Übertragen von 
audiovisuellen oder rein visuellen Automatenspielen u.a. aus Spielhallen und die Teilnahme hie-
ran über das Internet verboten. 

Ich bin darüber informiert, dass meine gewerberechtliche und glücksspielrechtliche Erlaubnis 
zum Betrieb der Spielhalle nach Art. 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. des Bayer. Verwaltungsverfahrensge-
setzes (BayVwVfG) widerrufen werden kann, wenn dieses Verbot nicht eingehalten wird. 

Ich verpflichte mich das Veranstalten oder Vermitteln jeglichen Glücksspiels im Internet 
zu unterlassen. Des Weiteren verpflichte ich mich, meine Mitarbeit*innen über das Verbot 
aufzuklären. 
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